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Formular für eine Gefährdungsmeldung

                         KESB
	Meldende Person

	Name/Vorname
	     

	Adresse
	     

	Telefon
	     

	E-Mail
	     

	Funktion
	     

	Identität der zu schützenden Person

	Name/Vorname
	     

	Geburtsdatum
	     

	Zivilstand
	     

	Adresse
	     

	Telefon
	     

	E-Mail
	     

	Sprache
	     

	Identität der Angehörigen

	Name/Vorname
	     

	Adresse
	     

	Telefon
	     

	Sprache
	     

	Beziehung zur zu schützenden Person
	     

	Name/Vorname
	     

	Adresse
	     

	Telefon
	     

	Sprache
	     

	Beziehung zur zu schützenden Person
	     


	Medizinische Situation

	Ist die zu schützende Person in ihrer körperlichen/psychischen Gesundheit beeinträchtigt? (bitte präzisieren)
     

	Erläuterung der Situation und der festgestellten Tatsachen

	     

	Bisherige Interventionen und Schutzmassnahmen / Ergebnis

	     

	Warum erfolgt die Gefährdungsmeldung jetzt?

	     

	Wurden die zu schützende Person oder ihre Angehörigen über diese Gefährdungsmeldung informiert?

	( Ja, wer?
	     

	Wenn ja: Was waren ihre Reaktionen?
	     

	( Nein, wer nicht?
	     

	Wenn nein: Wieso?
	     

	Wurde eine andere Person über die Gefährdungsmeldung informiert?
	     

	Bedürfnisse der zu schützenden Person: Welche Hilfe wird vom Beistand erwartet?

	     

	Vorschlag für einen Beistand: Möchten Sie jemanden als Beistand vorschlagen? Wenn ja, geben Sie bitte dessen vollständige Kontaktdaten an (Name, Vorname, Telefon, E-Mail, Adresse, Beziehung zur zu schützenden Person).

	     

	Bemerkungen

	     


Ort und Datum




Meldende Person







                           Unterschrift


Art. 443 ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch)





1 Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.


2 Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.


3 Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.
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